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Planfeststellung gemäß $$ 17 ff.
Bundesfernstraßengesetz (FStrG)

i. V. m. $$ 72 fT. Hessisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (HVwVfG) ;

Ersatzneubau der Vorlandbrücke Hochheim
am Main im Zuge der Bundesautobahn 671
(zwischen Netzknoten 6016 021und Netzknoten
5916 055, Betr.-km 3+237,529 bis 4+243,500)
einschl. der notwendigen Folgemaßnahmen,und
der trassennahen landschaftspflegerischen
Kompensationsmaßnahmen in der Stadt Hoch-
heim am Main sowie trassenferner Ökokonto-
maßnahmen in der Gemarkung Wicker der
Stadt Flörsheim (Anlage von Blühstreifen und
Feuchtstellen sowie Entwicklung von Extensiv.
acker) und der Gemarkung Thiergarten der
Stadt Büdingen (Schaffung naturnaher Waldge-
sellschaften)
hier: Anhörungsverfahren

Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsinanagement

- hat für das o. a. Bauvorhaben die Planfeststel-
lung nach dem Bundesfemstraßengesetz (FStrG)
beantragt.
Gegenüber dem Bestandsbauwerk soll der Ersatz-'neubau optimiert werden. Im Wesentlichen ist
diesbezüglich Folgendes vorgesehen:. Verbreiterung des Querschnitts von derzeit

25,00 m auf kürtftig 33,475 m zwecks Anpas-
sutlg an den Stand der Technik und die aktuel-
len Regelwerke,

. Optimierung der Rad- und Gehweffihrung,. Entfall der vorhandenenTreppentürme und Zu-
.wegung zur Mainbrücke für Radfahrer und
FutJgtinger über auf beiden Seiten der Brücke
geplante Rampen,. Optimienrng und Anpassung der Entwrisse-
rung an den Stand der Technik,. Erhöhung der Uinguteigung des Brückenbau-
werks zur besseren Entwcisserung und lur Er-
höhung der se:hr geringen lichten Höhe im Be-
reich der Kreu¿urtg der Bahnlinie.

Einzelheiten sind aus den Planunterlagen zu er-
sehen.

Die von Hessen Mobil beantragte Durchführung
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Ëi;;"hil";g der Anhörungsbehörde zweckmä-
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È;; d"; Vorhaben einschl' der notwendicel Fg-

i";;^ß""il;n und der trassennahen land-

r""nulìron"n"rischen Kompensationsmaßnahmen
werden Gr:undstücke in der Gemarkung Hoch-
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meinde Bischofsheim.
Då. plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in

der Zeit vom
2. SePtember bis einschließlich

1. Oktober 2019

in der Schulstraße 12, Zimmer 206 ím Rathaus

Ginsheim, montags, mittwochs und donnerstags
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Hitp"itt uß" 31, 64295 Darmstadt (Postan-
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für Stellungnahmen der Vereinigungen ($ 7
Abs. 4 Umweltrechtsbehelfsgesetz).
Bei Eingaben, die von mehr als 50 Personen
auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in
Form veryielfältigter gleichlautender Texte
eingereicht werden (gleichförmige Einga-
ben), ist auf jeder mit einer Unterschrift ver-
sehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen,
Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen
Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls
können diese Eingaben unberücksichtigt
bleiben.
Es wird darauf hingewiesen, dass die im Ztge
einer ggf. durchgeführten frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung nach $ 25 Abs. 3 HVwVfG
eingereichten Außerungen für das Anhörungs-
verfahren keine Geltung entfalten, sondern er-
neut vorgebracht werden müssen.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch
der Benachrichtigung der Vereinigungen nach
$ 73 Abs. 4 Satz 5 HVwVfG von der Ausle-
gung des Plans.

3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörte-
rung im Sinne des $ 73 Abs. 6 HVwVfG und
des $ 18 Abs. I S. 4 UVPG verzichten ($ 17a
FStrG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er orts-
üblich bekannt gemacht werden. Ferner wer-
den diejenigen, die sich rechtzeitig geäußert
haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen
der Vertreter ($ 17 HVwVfG), von dem Termin
gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Be-
nachrichtigungen vorzunehmen, so können sie
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine
sch¡iftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den
Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erör-
terungstermin kann auch ohne ihil verhandelt
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-
schluss des Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen,
die Einreichung von Außerungen, Einwendun-
gen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erör-

. terungstermin oder Vertreterbestellung entste-
hende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie
nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörte-
rungstermin, sondern in einem gesonderten
Entschädigungsverfahren behandelt.
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6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen
wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens
durch die Planfeststellungsbehörde entschie-
den. Die Zustellung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an diejenigen, die Ein-
wendtrngen erhoben oder eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffentliche Be-
kanritmachung ersetzt werden, wenn mehr als

50 Zustellungen vorzunehmen sind.
7. Vom Beginn der Auslegung treten die Anbau-

beschränkungen nach $ 9 FStrG und die Verän-
derungsspeúe nach $ 9a FStrG in Kraft. Dar-
über hinaus steht dem Träger der Straßenbau-
last ab diesem Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht an
den vom Plan betroffenen Flächen zu ($ 9a
Abs.6 FStrG).

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird da-
rauf hingewiesen,
. dass die für das Verfah¡en zuständige Behör-

de das Regierungspräsidium Darmstadt und
die für die Entscheidung über die Zulässig-
keit des Vorhabens zuständige Behörde das
Hessische Ministerium für Wirtschaft, Ener-
gie, Verkehr und Wohnen ist.

. dass über die Zulässigkeit des geänderten
Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss
entschieden werden wird,

. dass die ausgelegten Planunterlagen die nach

$ 16 Abs. 1 UVPG notwendigen Angaben
enthalten und

. dass die Anhörung zu den ausgelegten
Planunterlagen auch die Einbeziehung der
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens gemäß $ 18 Abs. I
UVPG ist.

9. Bei dem UVP-pflichtigen Vorhaben werden
gemäß $ 19Abs. 2 UVPG der UVP-Bericht so-
wie die das Vorhaben betreffenden entschei-
dungserheblichen Berichte und Empfehlungen
zur Einsicht für die Öffentlichkeit im Rahmen
des Beteiligungsverfahrens ausgelegt. Dabei
handelt es sich insbesondere um folgende im
Inhaltsverzeichnis der Planfeststellungsunter-
lagen aufgeführten Unterlagen:
. Unterlagen-Nr. l: Erläuterungsbericht,
. Unterlagen-Nr. 8: Entwässerungsmaßnah-

men,
. Unterlagen-Nr. 9: Landschaftspflegerische

Maßnahmen,
.Unterlagen-Nr. 11 Immissionstechnische

Untersuchungen,
. Unterlagen-Ñ. tS,'Wassertechnis.hå'Unt".-

suchungen,
. Unterlagen-Nr. l9: Umweltfachliche Unter-

suchungen,
. Unterlagen-Nr. 20: geotechnische Untersu-

chungen,
. Unterlagen-Nr. 2l: Sonstige Gutachten (Hy-

' drogeologisches Gutachten).
. Unterlagen-Nr. 22: Verkehrsqualität (Ver-

' keh¡suntersuchung).
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